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Quirin Privatbank AG  

 

Berlin 

 

ISIN DE0005202303 (WKN 520230) 

Eindeutige Kennung : QPAG260619GM 

 

Einberufung der Hauptversammlung 

 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, 

den 19. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) 

 im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

der 

 

Quirin Privatbank AG 

Berlin 

 

ein. 
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-

schlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des Lageberichts der Gesellschaft und des 

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichts-

rats  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern-
abschluss in seiner Sitzung am 27. März 2026 nach §§ 171, 172 Satz 1 AktG gebilligt; der 
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jahres-
abschlusses durch die Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, so 
dass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt.  

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 
Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin, eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Akti-
onär unverzüglich ein kostenloses Exemplar der oben angegebenen Unterlagen. Ferner 
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert wer-
den. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 

2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Quirin 

Privatbank AG zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 

5.643.679,99 wie folgt zu verwenden: 

 

a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,13 je ge-

winnberechtigter Stückaktie 

EUR 5.643.679,99 

b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR 0,00 

c) Vortrag auf neue Rechnung EUR 0,00 

 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 

Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, d.h. am 24. Juni 2026, fällig. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-

dern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-

dern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprü-

fers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische 

Durchsicht unterjähriger Finanzberichte 
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Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, 

die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzern-

abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische 

Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2026 und 2027 bis zur nächsten 

ordentlichen Hauptversammlung zu wählen. 

 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 

2023, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit 

zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsände-

rung 

 

Die Satzung enthält in § 5 Abs. 2 ein Genehmigtes Kapital 2023, das den Vorstand er-

mächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. 

Juni 2028 durch einmalige oder in Teilbeträgen mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis 

zu 21.706.461 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 

EUR 21.706.461,00 zu erhöhen. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts im 

Rahmen des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist 

derzeit auf insgesamt 10 % des Grundkapitals begrenzt  

 

Um der Gesellschaft im Hinblick auf die strategische Weiterentwicklung und eine möglichst 

flexible Reaktionsfähigkeit auf Kapitalmarktgegebenheiten eine erweiterte Handlungsop-

tion zu verschaffen, soll ein neues genehmigtes Kapital mit einem erweiterten Rahmen für 

den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss von bis zu 20 % des Grundkapitals geschaffen 

werden. Das bisherige Genehmigte Kapital 2023 soll aufgehoben werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023 

 

Die in § 5 Abs. 2 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des 

Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2023) wird mit Wirkung der Eintragung des nachfol-

gend unter lit. b) und c) beschlossenen neuen Genehmigten Kapitals 2026 in das Handels-

register aufgehoben. 

 

b) Ermächtigung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 18. Juni 2031 durch einmalige oder in Teilbeträgen mehrmalige Aus-

gabe von insgesamt bis zu 21.706.461 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 21.706.461,00 zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2026). 

 

Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch einem Kreditinstitut oder mehreren Kredit-

instituten zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 
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• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für 

die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals weder 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 

noch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 

203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 20 

%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital anzurechnen, der auf Aktien entfällt, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder ver-

wendet werden, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- 

und/oder Wandlungsrechte bzw. Options-/Wandlungspflichten aus Schuldverschrei-

bungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

• soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einer in unmit-

telbarem oder mittelbarem Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft 

ausgegeben wurden oder werden, bei Ausübung eines Wandlungs- bzw. Options-

rechts oder bei Erfüllung einer Wandlungs-/Optionspflicht neue auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien der Gesellschaft gewähren zu können; 

• soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubi-

gern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der 

Gesellschaft oder einer in unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitsbesitz der Gesell-

schaft stehenden Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Opti-

onsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs-/Optionspflichten zustände; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insbesondere zur Gewährung von Aktien 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Wirtschaftsgütern. 

 

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien, die unter Bezugsrechtsaus-

schluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder als Verwässerungsschutz zuguns-

ten von Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Optionspflichten ausgegeben werden – insoweit be-

schränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der unter diesem Genehmig-

ten Kapital 2026 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – 

des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 

übersteigen darf. Auf diese 20 %-Grenze sind Aktien anzurechnen, die infolge einer Aus-

übung von Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder Wandlungsrechten 

bzw. zur Erfüllung von Options-/Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zugehö-

rigen Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ausgenommen von vorstehender An-

rechnung sind Bezugsrechtsausschlüsse zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder 

zum Verwässerungsschutz zugunsten von Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. Options-/Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen. 
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Der Vorstand wird ferner ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedin-

gungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat wird   ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teil-

weiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 

2026 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitaler-

höhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 anzupassen. 

 

c) Satzungsänderung 

 

§ 5 Abs. 2 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

 

„2. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 18. Juni 2031 durch einmalige oder in Teilbeträgen mehrmalige Ausgabe von insge-

samt bis zu 21.706.461 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insge-

samt bis zu EUR 21.706.461,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Bei Bareinlagen 

können die neuen Aktien auch einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten zur 

Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für 

die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals weder 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 

noch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 

203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 20 

%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital anzurechnen, der auf Aktien entfällt, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder ver-

wendet werden, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- 

und/oder Wandlungsrechte bzw. Options-/Wandlungspflichten aus Schuldverschrei-

bungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

 

- soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einer in unmit-

telbarem oder mittelbarem Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft 

ausgegeben wurden oder werden, bei Ausübung eines Wandlungs- bzw. Options-

rechts oder bei Erfüllung einer Wandlungs-/Optionspflicht neue auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien der Gesellschaft gewähren zu können; 

 

- soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubi-

gern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
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Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der 

Gesellschaft oder einer in unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitsbesitz der Gesell-

schaft stehenden Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Opti-

onsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs-/Optionspflichten zustände; 

 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insbesondere zur Gewährung von Aktien 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Wirtschaftsgütern. 

 

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien, die unter Bezugsrechtsaus-

schluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder als Verwässerungsschutz zuguns-

ten von Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Optionspflichten ausgegeben werden – insoweit be-

schränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der unter diesem Genehmig-

ten Kapital 2026 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – 

des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 

übersteigen darf. Auf diese 20 %-Grenze sind Aktien anzurechnen, die infolge einer Aus-

übung von Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder Wandlungsrechten 

bzw. zur Erfüllung von Options-/Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zugehö-

rigen Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ausgenommen von vorstehender An-

rechnung sind Bezugsrechtsausschlüsse zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder 

zum Verwässerungsschutz zugunsten von Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. Options-/Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen. 

 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedin-

gungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilwei-

ser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026 

oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 

aus dem Genehmigten Kapital 2026 anzupassen." 

 

7. Beschlussfassung über die Änderung von § 6 der Satzung der Gesellschaft (Ermög-

lichung der Ausgabe von elektronischen Aktien) 

 

Das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzie-

rungsgesetz – ZuFinG) vom 11. Dezember 2023 enthält unter anderem Regelungen, die 

Aktiengesellschaften die Ausgabe elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektroni-

sche Wertpapiere (eWpG) ermöglichen. Darüber hinaus erhalten Gesellschaften die Mög-

lichkeit, bislang globalverbriefte Aktien ohne Zustimmung der Inhaber durch inhaltsgleiche 

elektronische Aktien zu ersetzen. 

 

Die Einführung elektronischer Aktien fördert die Digitalisierung des Kapitalmarkts. Elekt-

ronische Inhaberaktien verkörpern dieselben Rechte wie in einer Sammelurkunde ver-

briefte Inhaberaktien. Sie unterscheiden sich lediglich dadurch, dass an die Stelle einer 

beim Zentralverwahrer hinterlegten Sammelurkunde die Eintragung in ein elektronisches 



  

7 
 

Wertpapierregister nach § 2 Abs. 1 eWpG tritt. Eine entsprechende Umstellung ist bei der 

Gesellschaft aktuell nicht konkret geplant, soll in die Zukunft gerichtet aber möglich sein. 

 

Nach § 10 Abs. 6 Satz 1 AktG in der Fassung des ZuFinG ist in der Satzung die Verbrie-

fung für solche Aktien auszuschließen, die als elektronische Aktien in einem elektroni-

schen Wertpapierregister eingetragen werden. Um die Erfüllung der dahingehenden ge-

setzlichen Anforderungen sicherzustellen, soll die Satzung der Gesellschaft entsprechend 

angepasst werden. 

 

Die bisherige Regelung in § 6 der Satzung sieht vor, dass die Form der Aktienurkunden 

sowie die Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bestimmt und dass der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen ist. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

§ 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 6 Aktien 

 

1. Die Form der Aktienurkunden sowie die Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

2. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Der Vorstand kann die 

Aktien der jeweiligen Anteilseigner in einer Mehrfachurkunde zusammenfas-

sen. Die Verbriefung ist ferner insgesamt für solche Aktien ausgeschlossen, die 

als elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetra-

gen werden. 

 

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktien in Form elektronischer Wertpapiere im 

Sinne des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) auszugeben und 

bestehende, in einer Sammelurkunde verbriefte Aktien durch inhaltsgleiche 

elektronische Aktien zu ersetzen." 

 

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vor-

stands, virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten (§ 118a AktG) 

 

Gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Satzung den Vorstand dazu ermächtigen 

vorzusehen, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Eine solche Ermächtigung ist gemäß § 118a Abs. 5 Nr. 2 

AktG auf einen Zeitraum von längstens fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung in das Handelsregister zu befristen. 

 

Die Durchführung virtueller Hauptversammlungen nach Maßgabe von § 118a Abs. 1 AktG 

entspricht inzwischen einem weit verbreiteten Standard bei Publikumsgesellschaften in 

Deutschland. Das Format der virtuellen Hauptversammlung bietet den Aktionären die 

Möglichkeit, in dem gesetzlich geregelten Rahmen ihre Rechte umfassend und interaktiv 

auszuüben. Es ermöglicht eine unkomplizierte elektronische Zuschaltung von Aktionären 

unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Auch Aktionäre aus dem Ausland profitieren davon. 

Zugleich kann die Gesellschaft ihre Hauptversammlungen rechtssicher und effizient 
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durchführen sowie den Aktionären ohne Aufwand für An- und Abreise effizient und res-

sourcenschonend zugänglich machen. 

 

Insbesondere wird den Aktionären bei Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung ge-

mäß § 118a Abs. 1 Satz 2 AktG gewährleistet, dass 

 

• die gesamte Versammlung mit Bild und Ton übertragen wird, 

• die Stimmrechtsausübung im Wege elektronischer Kommunikation möglich ist, 

• den elektronisch zugeschalteten Aktionären das Recht eingeräumt wird, Anträge und 

Wahlvorschläge im Wege der Videokommunikation in der Versammlung zu stellen, 

• den Aktionären ein Auskunftsrecht nach § 131 AktG im Wege elektronischer Kommu-

nikation eingeräumt wird, 

• den Aktionären das Recht eingeräumt wird, Stellungnahmen nach § 130a AktG im 

Wege elektronischer Kommunikation einzureichen, 

• den elektronisch zugeschalteten Aktionären ein Rederecht im Wege der Videokommu-

nikation nach § 130a Abs. 5 und 6 AktG eingeräumt wird, und 

• den elektronisch zugeschalteten Aktionären ein Recht zum Widerspruch gegen einen 

Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation eingeräumt 

wird. 

 

Die Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzuse-

hen, soll mit einer Laufzeit von fünf Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung in das 

Handelsregister erteilt werden. Der Vorstand wird für jede Hauptversammlung gesondert 

und unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls entscheiden, ob er 

von der Ermächtigung Gebrauch macht. Dabei wird der Vorstand insbesondere die Wah-

rung der Aktionärsrechte, die konkrete Tagesordnung der jeweiligen Hauptversammlung, 

Aspekte des Gesundheitsschutzes, den Aufwand und die Kosten sowie Nachhaltigkeits-

aspekte berücksichtigen. Der Vorstand wird seine Entscheidung nur in Abstimmung mit 

dem Aufsichtsrat treffen. 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

Nach § 22 der Satzung wird ein neuer § 22a mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

 

„§ 22a Virtuelle Hauptversammlung 

 

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ab-

gehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die vorstehende Ermächtigung ist befris-

tet und gilt für Hauptversammlungen, die innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung 

dieser von der Hauptversammlung am 19. Juni 2026 beschlossenen Satzungsände-

rung in das Handelsregister stattfinden." 

 

 

II. Bericht des Vorstands  

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 

203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts 
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Der Vorstand erstattet der Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 

2 AktG den folgenden Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Be-

zugsrechts im Rahmen des vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals 2026: 

 

I. Allgemeines 

 

Das Grundkapital der Quirin Privatbank AG beträgt derzeit EUR 43.412.923,00, eingeteilt in 

43.412.923 Stückaktien. Die Satzung enthält derzeit in § 5 Abs. 2 ein genehmigtes Kapital in 

Höhe von bis zu EUR 21.706.461,00, das bis zum 8. Juni 2028 befristet ist. Unter Tagesord-

nungspunkt 6 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, dieses bestehende Genehmigte 

Kapital 2023 aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2026 in Höhe von bis zu EUR 

21.706.461,00, befristet bis zum 18. Juni 2031, zu schaffen. 

 

Das neue Genehmigte Kapital 2026 nutzt das gesetzlich zulässige Volumen gemäß § 202 Abs. 

3 Satz 1 AktG (maximal die Hälfte des Grundkapitals) nahezu vollständig aus. Es soll der 

Gesellschaft eine flexible und schnelle Reaktionsmöglichkeit auf Kapitalmarktgegebenheiten 

verschaffen, ohne jeweils eine Hauptversammlung einberufen zu müssen. 

 

II. Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss 

 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 steht den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu (§§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 1 Satz 1 AktG). Die neuen Aktien können 

auch von einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten zur Übernahme angeboten wer-

den mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-

recht). 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den nach-

folgend erläuterten Fällen das Bezugsrecht auszuschließen: 

 

1. Spitzenbeträge: Der Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge dient dazu, ein praktikab-

les Bezugsverhältnis darzustellen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-

träge würde die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als 

freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden 

bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

 

2. Erleichterter Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen (max. 20 %): Der Vor-

stand soll bei Barkapitalerhöhungen das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen können, 

sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-

tet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des 

Grundkapitals – bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder der Ausübung der 

Ermächtigung – nicht übersteigen. 

 

1. Die Erweiterung der 10 %-Grenze des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf 20 % des Grund-

kapitals ist angesichts der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft im Interesse der 

Aktionäre sachlich gerechtfertigt. Der erweiterte Rahmen ermöglicht der Gesellschaft 

eine größere Flexibilität bei der Eigenkapitalbeschaffung, insbesondere um bei günsti-

gen Kapitalmarktbedingungen kurzfristig und kostengünstig Eigenkapital aufzuneh-

men. Dies ist für die Quirin Privatbank AG als reguliertes Kreditinstitut von besonderer 

Bedeutung, da die bankenaufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen eine zügige 

und flexible Eigenkapitalbeschaffungsmöglichkeit erfordern können. 
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Der gesetzliche Vermögensschutz der Aktionäre wird dadurch sichergestellt, dass die 

Ausgabe der neuen Aktien nahe am Börsenkurs erfolgen muss und die Aktionäre Ver-

wässerungseffekte durch einen Zukauf über den Markt zu vergleichbaren Konditionen 

ausgleichen können. Auf die 20 %-Grenze werden sämtliche Aktien angerechnet, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechtsaus-

schluss nach oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder verwen-

det werden, ebenso wie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- 

und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

 

2. Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten: Der Ausschluss des Bezugsrechts 

zugunsten der Inhaber von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung 

entsprechender Pflichten ermöglicht es, diese Ansprüche, ohne eine separate Kapital-

erhöhung zu bedienen. Dies entspricht dem Marktstandard und dient der effizienten 

Kapitalstrukturierung. 

 

3. Verwässerungsschutz für Inhaber von Schuldverschreibungen: Die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss zur Gewährung eines Verwässerungsschutzes entspricht 

den üblichen Bedingungen von Anleihen und ist erforderlich, um Schuldverschreibun-

gen zu marktgerechten Konditionen platzieren zu können. 

 

4. Sachkapitalerhöhungen: Der Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen 

Sacheinlagen soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats in geeigneten Einzelfällen insbesondere Unternehmen, Unternehmensteile oder 

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter gegen Überlassung von 

Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Mög-

lichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf 

vorteilhafte Angebote reagieren zu können. Die Gegenleistung kann dabei häufig nicht 

in Geld erbracht werden oder es wird die Gegenleistung in Aktien der Gesellschaft 

bevorzugt. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelationen sicherstel-

len, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt 

werden. 

 

III. Gesamtvolumenbegrenzung 

 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist – neben den vorgenannten spezifischen 

Grenzen – insgesamt auf 20 % des Grundkapitals begrenzt (ohne Berücksichtigung von Spit-

zenbeträgen und Verwässerungsschutzmaßnahmen). Damit wird sichergestellt, dass auch bei 

einer kumulativen Ausnutzung der Ermächtigungstatbestände eine übermäßige Verwässe-

rung der Beteiligung der Aktionäre vermieden wird. 

 

IV. Zusammenfassende Bewertung 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat die vorgeschlage-

nen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss aus den aufgezeigten Gründen für sach-

lich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. Der Vorstand wird die 

nächste Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 

unterrichten. 
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Der vorstehende Bericht ist ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin, einsehbar. Ferner 

wird der Bericht in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. 

 

 

 
 

III. Ergänzende Angaben und Hinweise   

 

 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Das Grundkapital der Quirin Privatbank AG beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung EUR 43.412.923,00 und ist eingeteilt in 43.412.923 Stückaktien mit 

grundsätzlich ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einbe-

rufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 

 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Aus-

übung des Stimmrechts 

 

a) Teilnahme 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 

§ 20 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 

Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem 

depotführenden Institut erstellten Nachweis ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse über-

mitteln: 

 

Anmeldestelle: 

HCE Consult AG 

Anmeldestelle Quirin Privatbank AG 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des  

 

28. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ) 

 

beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf 

des  

 

12. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) 

 

unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbe-

sitzes bedürfen der Textform und können in deutscher oder englischer Sprache abgefasst 

sein. 

 



  

12 
 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktio-

nären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 

rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst 

frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depot-

führenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maß-

geblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorge-

nommen. 
 

b) Stimmrechtsausübung 

 

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversamm-

lung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch Bevoll-

mächtigte, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben 

lassen. Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Die Er-

teilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, 

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem dadurch geführt wer-

den, dass die oder der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an 

der Einlasskontrolle vorweist, oder auch durch Übermittlung des Nachweises per Post oder 

per E-Mail an die nachfolgend genannte Adresse: 

 

HCE Consult AG 

Anmeldestelle Quirin Privatbank AG 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-

macht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis 

über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf 

einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittel-

bar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden oder durch persönliches Erscheinen auf der 

Hauptversammlung erfolgen. 

 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer von § 135 Abs. 8 AktG erfassten 

Aktionärsvereinigung oder Person oder eines nach § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 

5 AktG gleichgestellten Instituts oder Unternehmens sowie für den Widerruf und den Nach-

weis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden 

gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer 

von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit an, sich durch von der Ge-

sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechts in der 

Hauptversammlung vertreten zu lassen, die das Stimmrecht nur nach Maßgabe ihnen er-

teilter Weisungen ausüben werden. Die Vollmacht und die Weisungen bedürfen der Text-

form und sind an folgende Adresse zu richten: 
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HCE Consult AG 

Anmeldestelle Quirin Privatbank AG 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen 

möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Wei-

sungen spätestens bis zum Ablauf des 18. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ, Eingang bei der 

Gesellschaft) postalisch oder per E-Mail an die vorstehend genannte Adresse zu übermit-

teln. Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen. 

 

Die persönliche Teilnahme der Aktionäre oder die Teilnahme einer bevollmächtigten Per-

son an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor erteilten Vollmacht 

und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Unberührt davon ist die Be-

vollmächtigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter sowie deren Änderung und Widerruf auch während der Hauptversammlung 

durch die teilnehmenden Aktionäre oder der vertretenden Bevollmächtigten möglich. 

 

 

 

 

I. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach  

§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

 

1. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an: 

 

Quirin Privatbank AG 

Vorstand 

Kurfürstendamm 119 

10711 Berlin  

 

zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 25. Mai 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), zugehen. 

 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG  

 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvor-

schläge übersenden. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionä-

ren zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an: 
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Quirin Privatbank AG 

Rechtsabteilung 

Kurfürstendamm 119 

10711 Berlin 

E-Mail: recht@quirinprivatbank.de 

 

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

einschließlich des Namens des Aktionärs sowie etwaiger Begründungen nach ihrem Ein-

gang unter der Internetadresse https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung veröf-

fentlichen. Dabei werden die bis zum 04. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der oben ge-

nannten Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser 

Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden eben-

falls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

  

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtli-

chen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen zu 

geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-

ordnung erforderlich ist. Unter bestimmten - in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten - 

Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern, etwa weil die Erteilung der 

Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder 

einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (z. B. 

keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). 

 

 

 

 

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz im Hinblick auf die Datenerhebung für 

Zwecke der Hauptversammlung finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft: 

https://www.quirinprivatbank.de/datenschutz-fur-aktionare 

 

 

Berlin, im Mai 2026 

 

Quirin Privatbank AG 

 

– Der Vorstand – 

https://www.quirinprivatbank.de/datenschutz-fur-aktionare

